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Das Umsetzungskonzept (Finanzierungskonzept)



Die Finanzierung











Die Finanzierung

Behandlungspauschale von 
157,00 EUR

40,00 EUR aus 
Gesamtvergütung von 
KVWL und KVNO

Jeweils 29,25 EUR 
von den GKV-

Finanzierungspartn
ern und den KV-

Finanzierungspartn
ern

58,50 EUR von den 
teilnehmenden Städten 

und Kreisen



Teilnahmevoraussetzungen









Was muss getan werden:













Projektstandorte

Dortmund
(1.4.08)

Bielefeld
(1.10.07)

Essen
(1.10.06)

Köln
(1.4.07)

Münster
(1.10.07)

Hagen
(1.7.09)



Modifikation des Umsetzungskonzeptes
ab 01.01.2011:









Modifikation des Umsetzungskonzeptes
ab 01.01.2011:







Hindernisse und Hemmnisse

 Zentrale Personen und Akteure (“Keyperson“) haben einen starken 
Einfluss auf die Entscheidung zur Teilnahme am Umsetzungskonzept. 
Sie bestimmen das Handeln vor Ort und beeinflussen es deutlich.

 Etablierte Strukturen vor Ort funktionieren und decken den Bedarf

 Eine geregelte und weitgehend sichere Finanzierung vor Ort besteht.

 Der geforderte bürokratische Aufwand ist für die Medizinischen Mobilen 
Dienste (MMD) und die Träger zu umfänglich und aufwendig.

 Die Vertragsmodalitäten und Verpflichtungen werden von den 
Kommunen und Trägern der MMDs gescheut. Das Verfahren ist zu 

aufwendig



Hindernisse und Hemmnisse







Fazit und Ausblick

„Initiativen zur medizinischen Versorgung von Obdachlosen 
sollen dauerhaft finanziell abgesichert werden. Bedarf hierfür 

wird auch nach erfolgreicher Implementation der 
Versicherungspflicht gemäß GKV-WSG zumindest für 

Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus bestehen 
bleiben. Stabile Finanzierung ist erforderlich, um den Projekten 

die für die kontinuierliche Arbeit mit den Betroffenen nötige 
Planungssicherheit zu gewährleisten.“



Fazit und Ausblick

„Eine angemessene Gesundheitsversorgung ist zentraler 
Baustein des Grundrechts auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Das gilt entsprechend Art. 2 Abs. 2 GG nicht 
nur für Deutschland, sondern global. Ein funktionierendes 

Gesundheitssystem, auf das sich Bürgerinnen und Bürger im 
Ernstfall verlassen können, ist ein Pfeiler für Stabilität von 

Gesellschaften.“

(Positionspapier APS e. V., 29.08.2018)


